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Umsetzungshilfe zum Rauch- verbot in Gastronomiebetrieben im ...

12.11.2012 - Kann ein Raum abwechselnd sowohl als Rau- cher- als auch als Nichtraucherraum genutzt werden?2. Nein, eine sogenannte Doppelnutzung ... 
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Kanton Zürich Volkswirtschaftsdirektion



Umsetzungshilfe zum Rauchverbot in Gastronomiebetrieben im Kanton Zürich Die wichtigsten Fragen und Antworten Update vom 12. November 2012 Weitere Informationen: www.awa.zh.ch/rauchverbot
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Seit dem 1. Mai 2010 gilt kraft Bundesrecht in der ganzen Schweiz ein Rauchverbot in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen. Erfasst werden unter anderem Restaurations- und Hotelbetriebe. Bei der Umsetzung des Rauchverbots ist sowohl nationales, wie auch kantonales Recht zu berücksichtigen. Auf der Internetseite www.awa.zh.ch/rauchverbot sind die relevanten Gesetze und Verordnungen aufgeschaltet. Die vorliegenden Fragen und Antworten dienen als Umsetzungshilfe für Restaurations- und Hotelbetriebe im Kanton Zürich.
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Seit wann gilt das Rauchverbot? Wo gilt das Rauchverbot? Seit dem 1. Mai 2010 gilt in Innenräumen von Restaurations- und Hotelbetrieben (Nachfolgend zur Vereinfachung «Gastronomie» genannt) ein Rauchverbot. Darunter fallen unter anderem: Restaurants, Bars, Diskotheken, Nachtclubs und Besenbeizen. Es besteht die Möglichkeit, zum Rauchen abgetrennte Räume (sogenannte Fumoirs) zur Verfügung zu stellen.



Warum ist sowohl nationales wie auch kantonales Recht relevant? Das Bundesrecht definiert die in allen Kantonen zwingend anzuwendenden Mindestvorgaben zum Schutz vor Passivrauchen. Die Kantone sind jedoch berechtigt, über diese Mindestvorgaben hinaus strengere Massnahmen zum Schutz vor Passivrauchen zu beschliessen.



In welchen Punkten geht der Kanton Zürich weiter als der Bund? Die vom Zürcher Stimmvolk in der Volksabstimmung vom 28. September 2008 angenommene Änderung von Paragraph 22 des Gastgewerbegesetzes sieht lediglich die Möglichkeit zur Schaffung von Fumoirs, nicht jedoch von Raucherbetrieben vor. Dies stellt gegenüber dem Bundesrecht eine strengere Regelung dar. Die vom Bund vorgesehene Ausnahmeregelung für Kleinbetriebe unter 80 Quadratmeter, die auf Gesuch hin als Raucherbetriebe geführt werden können, findet darum im Kanton Zürich keine Anwendung.



Ich als Gastwirt plane, ein Fumoir zu erstellen. Was muss ich berücksichtigen? Weder das Bundesrecht noch das kantonale Recht sehen eine spezielle Bewilligungspflicht für Fumoirs vor. Sobald jedoch bauliche Massnahmen für die Einrichtung eines Fumoirs nötig sind, muss bei der zuständigen Gemeinde eine Baubewilligung beantragt werden. Beim Bau eines Fumoirs sind insbesondere folgende Punkte zu beachten: • • • • •



Das Fumoir muss durch feste Bauteile von anderen Räumen dicht abgetrennt sein. Das Fumoir muss über eine selbsttätig schliessende Türe verfügen (z.B. durch Montage eines Türschliessers). Das Fumoir darf nicht als Durchgang zu anderen Räumen dienen. Die Fläche des Fumoirs darf höchstens einen Drittel der Gesamtfläche der Ausschankräume betragen. Das Fumoir muss bei jedem Eingang gut sichtbar als solches gekennzeichnet sein.
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• • •



Die Öffnungszeiten des Fumoirs dürfen nicht länger sein, als im übrigen Betrieb. Mit Ausnahme von Raucherwaren dürfen im Fumoir keine Leistungen angeboten werden, die im übrigen Betrieb nicht erhältlich sind. Die Fumoirs müssen mit einer ausreichenden Lüftung ausgestattet sein.



Wie definiert sich die Gesamtfläche der Ausschankräume? Die Fläche des Fumoirs darf höchstens einen Drittel der Gesamtfläche der Ausschankräume betragen. Der Begriff der Ausschankfläche ist im Bundesrecht nicht näher definiert. Als Vollzugshilfe kann folgende Formel beigezogen werden: Drittel der Gesamtfläche der Ausschankräume = Drittel der Gesamtfläche der dem Publikum zugänglichen Räume der Gastwirtschaft (ohne Nebenräume wie Küche oder Vorratskammer) abzüglich Eingangsbereich, Garderobe und Toiletten (inkl. Fläche, die vom Zugang zu diesen Räumen beansprucht wird wie Gang, Treppe, Vorraum etc.), wobei die Drittelsregel jederzeit (d.h. in jedem Betriebszustand) eingehalten sein muss.



Kann ein Saal zur Ausschankfläche gezählt werden? Häufig ist die räumliche Situation so, dass neben einer Gaststube ein Saal vorhanden ist. Das Gesetz sieht vor, dass die Fläche des Fumoirs auf einen Drittel der Ausschankfläche begrenzt ist. Massgebend ist jeweils diejenige Ausschankfläche, die effektiv bewirtet wird. Ist der Saal geöffnet und wird er bewirtet, zählt er folglich auch zur Ausschankfläche. Ist er hingegen geschlossen und ist nur die Gaststube in Betrieb, ist die Grundfläche des Fumoirs auf einen Drittel der Ausschankfläche der Gaststube beschränkt.



Was heisst ausreichende Lüftung? Die ausreichende Belüftung wird im Bundesrecht nicht näher umschrieben. Massgebend ist, dass der Rauch entweichen kann und eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist. Dabei dürfen weder die Gäste im Nichtraucherteil noch die Nachbarn vom Rauch belästigt werden. Lüftungsanlagen sind nach dem aktuellen Stand der Technik zu dimensionieren. Diese Grundsätze gelten schon heute.



Darf in den Fumoirs Personal beschäftigt werden? In Fumoirs von Gastronomiebetrieben dürfen Gäste bedient werden, sofern das Bedienungspersonal einer solchen Beschäftigung schriftlich zugestimmt hat.
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Wie verhält es sich mit geschlossenen Gesellschaften in einem Gastronomiebetrieb? Eine Gastwirtschaft bleibt ein öffentlich zugänglicher Raum, unabhängig davon, ob sie von einer geschlossenen Gesellschaft oder von einer Vielzahl von „unabhängigen“ Gästen besucht wird. Hinzu kommt, dass das Rauchverbot auch dann gilt, sobald mehr als eine Person für die Bewirtung der geschlossenen Gesellschaft arbeitet.



Darf das Rauchverbot aufgehoben werden, wenn sämtliche Besucher eines Gastronomiebetriebs ihre Einwilligung dazu geben bzw. damit einverstanden sind? Nein, die Betroffenen können nicht über das Rauchverbot verfügen. Es kann nicht durch Einwilligung der Betroffenen umgangen werden.



Wie verhält es sich beim Rauchverbot in Bezug auf Privatclubs und Vereinslokale?1 Vereinslokale und Privatclubs fallen unabhängig von ihrer Zweckbestimmung unter das Rauchverbot, wenn der Betrieb über ein Gastgewerbepatent verfügt oder wenn die Räume mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen. Im letzten Fall müssen die Arbeitnehmenden nicht gleichzeitig im Betrieb anwesend sein und auch eine Einwilligung ihrerseits kann das Rauchverbot nicht aufheben. Differenzierter sind Privatclubs und Vereinslokalitäten zu beurteilen, die nicht mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen. Sind sie nicht öffentlich zugänglich, d.h. ist der Zutritt effektiv begrenzt und wird die Zutrittsbeschränkung nicht nur zum Schein verlangt, sind solche Lokalitäten vom Rauchverbot ausgenommen, auch dann, wenn Getränke und Speisen angeboten werden. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (Bundesgerichtsentscheid 6B_75/2012, www.bundesgericht.ch) dient allerdings jeder Verein oder Privatclub, dessen Zweck allein darin besteht, dass auch nach Inkrafttreten des Passivrauchschutzgesetzes in Räumen, die ohne Gründung des Vereins oder Clubs dem Rauchverbot unterstehen würden, geraucht werden darf, der Umgehung des Gesetzes. Ein Lokal, das von seinem Wesen her einem Restaurationsbetrieb entspricht, darf somit nicht unter dem Deckmantel "Vereinslokal" oder "Privatclub" als Raucherbetrieb geführt werden. Namentlich spielt es gemäss Bundesgericht keine Rolle, ob ein finanzieller Beitrag für den Eintritt ins Lokal bzw. für eine Mitgliedschaft entrichtet werden muss. Wenn jeder, der gewillt und in der Lage ist, den Beitrag zu bezahlen, Zutritt erhält, handelt es sich um das in vielen Bereichen übliche Konzept „Eintritt gegen Entgelt“, nicht um einen geschlossenen Personenkreis.



1



Update Mitte November 2012
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Nach Bundesrecht gilt das Rauchverbot nur in geschlossenen Räumen? Was heisst dies in Bezug auf Gastronomiebetriebe? Der Begriff des geschlossenen Raumes ist im Bundesrecht nicht näher definiert. Keine Fragen werfen in der Regel Innenräume von Gastwirtschaftsbetrieben auf. Unklarheiten können sich bei teilweise offenen (Balkone, Terrassen, Wintergärten etc.) oder bei temporären Einrichtungen ergeben (Zelte, Festhütten etc.). In diesen Fällen muss die Situation jeweils im konkreten Fall beurteilt werden. Eine Ausnahme vom Rauchverbot ist nur dann gerechtfertigt, wenn die konkrete Situation keine Konzentration von Rauch entstehen lässt. Im Sinne eines Richtwerts muss ein Raum eine Öffnung von mindestens der Hälfte des Daches oder der Seitenfläche aufweisen, damit er nicht mehr als geschlossen gilt. Die Öffnung muss sodann direkt ins Freie führen. Keine Rolle spielt das Baumaterial des geschlossenen Raums. Entsprechend können auch Zelte mit textilen Wänden als geschlossene Räume gelten.



Wer ist für den Vollzug im Kanton Zürich zuständig? Für den Vollzug des Rauchverbots in Gastronomiebetrieben im Kanton Zürich sind die Gemeinden zuständig. Für die Belange des Arbeitnehmerschutzes (Beschäftigung von Personal in Fumoirs) ist das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) zuständig.



Was geschieht, wenn trotz Rauchverbots geraucht wird? Laut Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen beträgt die Busse 1000 Franken, wenn gegen das Rauchverbot verstossen wird oder wenn ein Wirt ein Fumoir betreibt, das nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Für leichte Verstösse sieht das kantonale Recht neu eine Ordnungsbusse von 80 Franken vor. Der Betreiber, die Betreiberin oder die für die Hausordnung verantwortliche Person hat für einen gesetzeskonformen rauchfreien Betrieb zu sorgen. Verstösst der Wirt im wiederholten Falle gegen das Gesetz, muss er mit einem Patententzug rechnen.



Welche Regelung gilt in Hotels? Für das Rauchverbot in Gastronomiebetrieben innerhalb eines Hotels gelten dieselben Regeln, wie für alle Gastronomiebetriebe. In den anderen Räumlichkeiten von Hotels gilt ab dem 1. Mai 2010 ebenfalls ein Rauchverbot, wenn es sich um geschlossene Räume handelt, die öffentlich zugänglich sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen. Das Bundesrecht erlaubt jedoch eine Ausnahme in Hotelzimmern: hier darf weiterhin geraucht werden, wenn der Betreiber dies vorsieht.
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Kann ein Raum abwechselnd sowohl als Raucher- als auch als Nichtraucherraum genutzt werden?2 Nein, eine sogenannte Doppelnutzung von Fumoirs ist nicht gestattet. Das Rauchverbot erfasst jeweils Räumlichkeiten insgesamt, nicht nur einzelne Veranstaltungen, Anlässe oder Zeiträume. Die Passivrauchschutzgesetzgebung bezweckt den Gesundheitsschutz. Wie im erläuternden Bericht zur Verordnung zum Schutz vor Passivrauch dargelegt, haben Untersuchungen der ETH Zürich im Jahr 2001 gezeigt, dass es praktisch nicht möglich ist, mit Hilfe der Lüftung gesundheitlich akzeptable Raumluftverhältnisse in Raucherräumen zu schaffen. Es ist daher nicht erlaubt, den Status von Raucherräumen zu Nichtraucherräumen und umgekehrt regelmässig zu ändern. Eine grundsätzliche Umnutzung eines Raumes, die langfristig erfolgen soll, bleibt davon unberührt.



Umfasst das Rauchverbot in der Gastronomie auch elektronische Zigaretten?3 E-Zigaretten fallen nicht unter das Rauchverbot im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen oder im Gastgewerbegesetz. Sie sind daher in Gastronomiebetrieben zu tolerieren. Es steht jedoch den für die Umsetzung des Rauchverbots verantwortlichen Personen frei, auch den Konsum von E-Zigaretten zu verbieten (etwa im Rahmen der Hausordnung). Verboten ist der Konsum von E-Zigaretten hingegen in Gebäuden mit Arbeitsplätzen, die weder öffentlich zugänglich noch Gastwirtschaftsbetriebe sind. Hier gelten die schärferen Bestimmungen der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz.



Ist es zulässig, eine bestehende Bar eines Hotel- oder Gastronomiebetriebs in einen Raucherraum umzunutzen?4 Dies muss jeweils im konkreten Einzelfall beurteilt werden. Im Grundsatz sind folgende Überlegungen massgebend: • • •



2



Ein Fumoir ist ein untergeordneter Teil eines Betriebes und soll daher nicht den Eindruck eines eigenständigen Betriebs erwecken. Im Kanton Zürich sind - im Gegensatz zur Bundesgesetzgebung - Raucherbetriebe verboten. Daher ist sicherzustellen, dass Fumoirs nicht derart ausgestaltet werden, dass sie faktisch einem unzulässigen Raucherbetrieb gleichkommen. Niemand sollte aufgrund eines exklusiven Angebots im Fumoir dazu verleitet werden, ein solches betreten zu müssen (abgesehen von Raucherwaren). Die Einrichtung/Möblierung an sich gilt nicht als eine solche Leistung und spielt daher keine Rolle. Hingegen stellen Konzerte, Spielautomaten etc. Leistungen dar.



Update von Mitte Januar 2011 Update von Ende Februar 2011 4 Update von Ende Februar 2011 3
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•



Das Gebot der gleichen Öffnungszeiten stellt sicher, dass das Fumoir (anders als bei der Trennung in Restaurant / Bar) nicht mehr im gleichen Ausmass als eigenständiger Betriebsteil geführt werden kann.



Somit ist die Verwendung einer Bar als Fumoir im Grundsatz unter folgenden Voraussetzungen zulässig: • • •



•



Einhaltung der technischen und baulichen Voraussetzungen (Lüftung, Grössenbeschränkung, Abtrennung, Beschriftung etc.) sowie der Arbeitnehmerschutzvorschriften. Die einschlägigen Vorgaben entstammen dem Bundesrecht. Gleiche Betriebszeiten für Fumoir und übrigen Betrieb. Gleiches Patent. Sämtliche Leistungen, die im Fumoir angeboten werden, müssen auch im Hauptbetrieb angeboten werden und konsumiert werden können (Getränke und Speisen, Konzerte oder sonstige Veranstaltungen). Das blosse Nichtvorhandensein von Platzkapazitäten ausserhalb des Fumoirs (alle Tische besetzt) stellt selbstverständlich keinen Verstoss dar. Unterschiedliche Ausstattungen im Fumoir und im übrigen Betrieb sind zulässig. Das Fumoir darf keinen direkten Zugang von Aussen (von der Strasse her) aufweisen und muss vom Hauptbetrieb her zugänglich sein. Dies gilt auch im Hinblick auf Hotels mit mehreren Restaurationsbetrieben, welche unter demselben Patent laufen.
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Vertrag zum Verbot von Atomwaffen 

07.07.2017 - Vertrag Ã¼ber das Verbot von Kernwaffen. *. Die Vertragsstaaten dieses Vertrags, entschlossen, zur Verwirklichung der Ziele und GrundsÃ¤tze ...
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Norbert Rauch 

2.3 Laufbahnberatung. 11. 2.4 FamiliÃ¤re und persÃ¶nliche Probleme. 11. (Norbert Rauch) KAPITEL 3. TYPISCHE GESPRÃ„CHSSITUATIONEN. 13. 3.1 Flur- und ...
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plastiktuten verbot oder zwangsabgabe 

PLASTIKTUTEN VERBOT ODER ZWANGSABGABE BEEINFLUSSUNG WIRTSCHAFTLICHEN HANDELNS. EF SOZIALWISSENSCHAFT GYMNASIUM ...
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Neue Umsetzungshilfe Datenschutz ... - eHealth Suisse 

28.06.2017 - Schluss der Veranstaltung. Bei RÃ¼ckfragen stehen wir gerne zur VerfÃ¼gung: Johannes GnÃ¤gi, Wissenschaftlicher Mitarbeiter. â€žeHealth Suisseâ€œ ...
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Neo Rauch - Deutscher Bundestag 

Die Ostfassade des Paul-LÃ¶be-. Hauses akzentuieren zwei weithin grÃ¼n leuchtende je 10. Meter hohe Neonlichtskulptu- ren des Leipziger KÃ¼nstlers.
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Im Segelflug zum Meister 

05.07.2016 - Selbys Familie stammt. So- ... komplette Familie ist zu se- .... Martin Luther und Althanauer Hospital-Stiftung kooperiert mit Benjamin Baumann.
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Rauch- und WÃ¤rmeabzugsanlagen - praever.ch 

01.01.2017 - BRANDSCHUTZRICHTLINIE. Rauch- und WÃ¤rmeabzugsanlagen / 21-15de. 3. Inhaltsverzeichnis. 1. Geltungsbereich. 4. 2. GrundsÃ¤tze. 4. 3. Notwendigkeit. 5. 3.1. Allgemeines. 5. 3.2. Anlagen ohne Leistungsnachweis (siehe Anhang). 6. 3.3. Notwe
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materialien zum staatsangeharigkeitsrecht in 

This Materialien Zum Staatsangeharigkeitsrecht In Deutschland 1970 1985 Pdf file begin with Intro, Brief. Discussion until the Index/Glossary page, look at the ...
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Reglement zum Seifenkistenrennen im Sommer 2018 in Reutti 

30% aller Teilnehmer am Seifenkistenrennen erhalten einen Pokal. Zudem wird die kreativste Seifenkiste gekÃ¼rt und mit einem Sonderpreis prÃ¤miert. Vorsitzender: Oliver Walter, E-Mail: [email protected], www.rallye-racing-reutti.de. Bankve
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Willkommen zum Herbstfest im Lugsteinhof! 

16.10.2015 - Wald, RÃ¼ckfahrt mit dem Alten-berger Bimmelbahn'l mÃ¶glich (gg. Geb.) 20.00 Uhr â€žImpfen, schimpfen, lachen â€“. Kindermund beim Kinderarztâ€œ ...
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Willkommen zum Herbstfest im Lugsteinhof! 

16.10.2015 - tut es. Ein ERICH KÄSTNER–Abend“ künstlerische Lesung mit den Schauspielern. Astrid Höschel-Bellmann und Dieter Bellmann. – an diesem ...
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2014 02 21 rauch berlin 
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Hexenritt zum Brocken im Harz 

novum Verlag. Umschlagfoto und Innenabbildungen: GÃ¼nther Moritz (35). Die vom Autor zur VerfÃ¼gung ge- stellten Abbildungen wurden in der bestmÃ¶glichen ...
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ein neues npdverbotsverfahren rechtsprobleme beim verbot 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Ein Neues. Npdverbotsverfahren Rechtsprobleme Beim Verbot Politischer Parteien. Veroffentlichungen Der Potsdamer. You
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TOP 16: EntschlieÃŸung des Bundesrates zum Verbot der ganzjÃ¤hrigen ... 

27.11.2015 - I. Zum Inhalt der EntschlieÃŸung. Mit dem EntschlieÃŸungsantrag soll der Bundesrat feststellen, dass die ganzjÃ¤h- rige Anbindehaltung von ...










 


[image: alt]





TOP 16: EntschlieÃŸung des Bundesrates zum Verbot der ganzjÃ¤hrigen 

16 -. ErlÃ¤uterung, 939. BR, 27.11.15 ... TOP 16: EntschlieÃŸung des Bundesrates zum Verbot der ganzjÃ¤hrigen. Anbindehaltung von Rindern. - Antrag des Landes Hessen -. Drucksache: 548/15. I. Zum Inhalt der EntschlieÃŸung. Mit dem EntschlieÃŸungsantr
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taschenhirn allgemeinwissen in listen zum 

TASCHENHIRN ALLGEMEINWISSEN IN LISTEN ZUM LERNEN ABFRAGEN UND QUIZ SPIELEN PDF. DATABASE ID 960 - Are you looking for ebook ...










 


[image: alt]





feuer und flamme schall rauch schauexeperimente ... 

related with feuer und flamme schall rauch schauexeperimente chemiehistorisches PDF, include : Flower Arrangement Quick And Easy, Four Weddings And A ...










 


[image: alt]





wo rauch ist by clarence b pdf 

WO RAUCH IST BY CLARENCE B - Are you looking for WO RAUCH IST BY CLARENCE B. eBook ? Here is the access Download Page of WO RAUCH IST BY ...
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in im Bereich Innovationsmanagement 

08.06.2017 - Entwicklungspartnern. Studium der Fachrichtung Mechatronik, Elektrotechnik,. Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder. Materialwissenschaften. Kenntnisse in Microsoft Office (Excel, Power Point). Interesse an innovativen Verfahren un
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in im Bereich Marketing 

Berlin Schöneberg Anfang September 2010 ist die Geschäftsidee auf eine außerordentliche Kunden- sowie Medienresonanz gestoßen. Es folgten weitere Standorte in Hamburg, Frankfurt, München, Köln,. Münster und Regensburg. Für die Expansion des erfolgrei
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in im Gemeinsamen Pfarramt 

Gemeinsames Pfarramt | Hauptstelle St. Mauritius. SchulstraÃŸe 5. 78737 Fluorn-Winzeln oder per E-Mail an [email protected]. FÃ¼r RÃ¼ckfragen kÃ¶nnen ...
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schreibkompetenzvermittlung im englischunterricht in 

Lombardis Diary Of One Week With The Green Bay Packers, Sage Directions In Educational. Psychology Book By Sage , Sasor 922 Users Guide Book By Sas ...
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kurier zum mars hetzjagd im pdf 

The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC ...
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